LANDKREIS

Landkreis Wesermarsch WES
Der Landrat

TAVARSSH)

Der Landrat

Landkreis Wesermarsch, Poggenburger Str. 15, 26919 Brake

An die Mitglieder des Gremiums Auskunft erteilt: Hans-Dieter Griepenstroh

als Niederschrift Zimmer-Nr.: 236
Telefon: 04401 — 927 326

allen Ubrigen Kreistagsmitgliedern 04401 — 927 0 (Zentrale)

zur Kenntnisnahme Telefax: 04401 — 927 339
E-Mail: hans-dieter.griepenstron@lkbra.de
Internet: www.landkreis-wesermarsch.de

Brake, den 19.07.2011

Niederschrift

zur offentlichen/nicht 6ffentlichen Sitzung

Gremium Lfd. Nr.
Betriebsausschuss Abfallwirtschaft 14
am Montag, Sitzungsdauer im

27.06.2011 14:30 bis 15:30 Uhr Kreishaus, Saal Woronesch

Teilnehmerverzeichnis:

Teilnehmer Fraktion A Bemerkung
A = Anwesend

Stimmberechtigte Mitglieder

Barbel Bargmann CDhuU X Ausschussmitglied

Christian Bergmann SPD x stellv. Ausschussvorsitzende/r
Heinz-Wilhelm SPD X Ausschussmitglied

Bergmann

Sanja Blanke CDU Ausschussmitglied
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Karl-Heinz Bruning SPD Ausschussmitglied

Jurgen Janssen GRUNE Ausschussmitglied

Hans-Dieter Lohstroh SPD Ausschussvorsitzende/r

Hans Joachim Martens CDuU Ausschussmitglied

Harald Schone FDP Ausschussmitglied

Kurt Winterboer SPD Ausschussmitglied

Manfred Wolf FDP Ausschussmitglied
Vertreter fir Abg. Blanke

Birgitt von Thulen uw Kreistagsabgeordnete/r

von der Verwaltung

Torsten Denker Protokollfihrer/in

Hans Kemmeries Erster Kreisrat

Rainer Penning Geschaftsflhrer/in

Frank Zimmermann Protokollfuhrer/in
Vertreter fur Denker

Tagesordnung:

Offentlicher Teil :

1 Begruflung und Feststellung der fristgerechten Ladung und Beschlussfahigkeit

2 Feststellung der Tagesordnung

3 Genehmigung der Niederschrift vom 30.11.2010
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4 2011/0313
GIB Entsorung Wesermarsch GmbH
Vergabeentscheidung Veraullerung von Gesellschaftsanteilen

5 2011/0312
Bericht Uber die Prifung des Jahresabschlusses 2010 der Abfallwirtschaft
Wesermarsch sowie Feststellung des Jahresergebnisses und Entlastung der
Betriebsleitung

6 2011/0310
Verlangerung der Pflichtentbertragung nach § 16 Abs. 2 KrW-/AbfG auf die GIB
mbH
7 2011/0311
Betriebssatzung fur die Abfallwirtschaft Wesermarsch [s. Anlage]
8 Verschiedenes

Niederschrift
Offentlicher Teil :
1 Begrufung und Feststellung der fristgerechten Ladung und Beschlussfahigkeit
Der Ausschussvorsitzende eroffnet die Sitzung und begrufdt die Anwesenden. Er stellt

fest, dass zur heutigen Sitzung ordnungsgemaly geladen wurde und der Ausschuss
beschlussfahig ist.

2 Feststellung der Tagesordnung
Die Tagesordnung wird ohne Einwande festgestellt.
3 Genehmigung der Niederschrift vom 30.11.2010

In der Niederschrift der Sitzung vom 30.11.2010 wird die Zeit der Sitzungsdauer
folgendermalden korrigiert: Sitzungsdauer von 14:00 Uhr bis 14:20 Uhr. Sodann wird die
Niederschrift Gber die Sitzung vom 30.11.2010 in der nun vorliegenden Form einstimmig
genehmigt.

4 2011/0313
GIB Entsorung Wesermarsch GmbH
Vergabeentscheidung Veraullerung von Gesellschaftsanteilen

Dem Kreistag wird einstimmig (9 Ja- Stimmen, 0 Nein- Stimmen, 2 Enthaltungen)
vorgeschlagen:

Im Rahmen des EU-weiten Vergabeverfahrens zur Verauf3erung von 49 % der
Geschaftsanteile der GIB Entsorgung Wesermarsch erfolgt der Zuschlag an die Firma
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Nehlsen GmbH Co. KG

5 2011/0312
Bericht Uber die Prifung des Jahresabschlusses 2010 der Abfallwirtschaft
Wesermarsch sowie Feststellung des Jahresergebnisses und Entlastung der
Betriebsleitung

Dem Kreistag wird einstimmig (10 Ja- Stimmen, 0 Nein- Stimmen, 1 Enthaltung)
vorgeschlagen:

Der Jahresabschluss der Abfallwirtschaft Wesermarsch zum 31.12.2010 wird festgestellt.
Der ausgewiesene Jahresabschluss in Hohe von 385.027,10 € wird, abzuglich der
Eigenkapitalverzinsung in Hohe von 205.426,48 € (Ausschittung), auf neue Rechnung
vorgetragen. Der Betriebsleitung wird fur 2010 Entlastung erteilt.

6 2011/0310
Verlangerung der Pflichtenubertragung nach § 16 Abs. 2 KrW-/AbfG auf die GIB
mbH

Dem Kreistag wird einstimmig (10 Ja-Stimmen, 0 Nein- Stimmen 1 Enthaltung)
vorgeschlagen:

Der Landkreis Wesermarsch erklart seine Zustimmung dazu, dass das Niedersachsische
Umweltministerium die dem Landkreis Wesermarsch obliegenden Entsorgungspflichten
zur Beseitigung von Abfallen aus anderen Herkunftsbereichen im Verfahren nach § 16
Abs. 2 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) weiterhin auf die GIB
Gesellschaft fur integrierte Abfallbehandlung und Beseitigung mbH befristet bis zum
31.12.2019 Ubertragt.

7 2011/0311
Betriebssatzung flr die Abfallwirtschaft Wesermarsch

Dem Kreistag wird einstimmig (11 Ja-Stimmen, 0 Nein- Stimmen 0 Enthaltung)
vorgeschlagen:

Die Betriebssatzung far die Abfallwirtschaft Wesermarsch wird mit den im
Betriebsausschuss dargestellten Anderungen beschlossen. Die Anderungen sind dem
Protokoll als Anlage 1 beigefligt.

8 Verschiedenes

Herr Janssen hinterfragt die Problematik bzgl. der Anlieferung von Hausmuill —
Kleinmengen. Die Betriebsleitung wird beauftragt, zur nachsten Gebuhrenkalkulation ein
handhabbares Konzept fur die Annahne von Hausmill - Kleinmengen zu entwickeln und
dem Betriebsausschuss vor zu stellen.

Herr Lohstroh Zimmermann
Ausschussvorsitzende/r Protokollfiinrer/in


Mitarbeiter
Textfeld
Herr Lohstroh                                                         Zimmermann
Ausschussvorsitzende/r                                         Protokollführer/in



Anlage 1

ABFALLWIRTSCHAFT

WESERMARSCH

Betriebsausschuss Abfallwirtschaft am 27.06.2011;
TOP 7 - 2011/0311 - Bertriebssatzung fiir die Abfallwirtschaft Wesermarsch

Beschluss

1.

Die Betriebssatzung wird an das Nieders. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

angepasst.

. §5 Abs. 1 erhalt folgende Fassung:

,Die Betriebsleitung der Abfallwirtschaft Wesermarsch besteht aus einem
Betriebsleiter und einem stellvertretenden Betriebsleiter, die vom Landrat berufen
werden. “

. §6 Abs. 1 erhalt folgende Fassung:

,Die Mitgliederzahl des Betriebsausschusses der Abfallwirtschaft Wesermarsch wird
durch den Kreistag festgelegt. Deren Berufung richtet sich nach den Bestimmungen
des NKomVG fur die Bildung von Ausschiissen des Kreistages. “

In § 6 Abs. 3 entfallt der letzte Halbsatz.

In § 6 Abs. 4 wird ,,von Angestellten* durch ,,von Beschaftigten* ersetzt.

§ 12 erhalt folgende Fassung:

,Die Betriebssatzung tritt zum 01.11.2011 in Kraft. Gleichzeitig tritt die
Betriebssatzung vom 11.06.1996 auBer Kraft.“
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